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Gemäß § 12 Abs. 5 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. April 1989 (Amtsbl. S. 557) gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund 
dieses Gesetzes zustandegekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustandegekommen. Dies 
gilt nicht, wenn 
 
1. die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist der Bürgermeister dem Beschluß 
widersprochen oder die Kommunalaufsichtsbehörde den Beschluß beanstandet hat oder 
der Verfahrens- oder Formmangel gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung der 
Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist, wobei bei der öffentlichen 
Bekanntmachung der Satzung auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzuweisen ist. 
 
Gemäß § 12 Abs. 6 KSVG gilt dies für Beschlüsse über Flächennutzungspläne 
entsprechend. 
 
Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes vom 
9.3.1989 (Amtsbl. S. 321) sieht vor, daß solche Satzungen und Flächennutzungspläne, 
die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes, d. h. hier vor Inkrafttreten des § 12 Abs. 5 und 6 
KSVG beschlossen und verkündet worden sind (=vor dem 3.7.1989), dadurch 
nachträglich geheilt werden, daß innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des § 
12 Abs. 5 und 6 KSVG durch öffentliche Bekanntmachung auf die in § 12 Abs. 5 
bezeichneten Rechtsfolgen und die dort bezeichnete Frist hingewiesen wird; in diesem 
Fall beginnt der Lauf der Jahresfrist mit dieser öffentlichen Bekanntmachung. 
 
Etwaige Verfahrens- oder Formmängel nachstehend aufgeführter Satzungen bzw. 
Bebauungspläne, welche vor dem 3.7.1989 beschlossen und verkündet wurden, sind 
daher nach den zuvor zitierten Vorschriften ein Jahr nach Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung geheilt: 
 

I. Satzungen 

 
1. Satzung über die Gemeindebezirke in der Einheitsgemeinde Riegelsberg vom 
4.4.1974 
 
2. Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde 
Riegelsberg vom 7.6.1982 
 
3. Verwaltungsgebührensatzung vom 26.11.1979  
1. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung vom 16.2.1981 
2. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung vom 14.12.1987 
 
4. Feuerschutzordnung der Gemeinde Riegelsberg vom 29.3.1976 
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5. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Riegelsberg vom 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Riegelsberg vom 
26.11.1979 
2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Riegelsberg vom 11.7.1983 
3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Riegelsberg vom 26.2.1985 
4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Riegelsberg vom 2.11.1988 
und 17.4.1989 
 
6. Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Gemeinde 
Riegelsberg vom 22.12.1980 
 
7. Satzung über die Straßen- und Wegereinigung in der Gemeinde Riegelsberg vom 
10.05.1982 
 
8. Örtliche Bauvorschrift (Satzung) über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für 
die Ablösung von Stellplätzen vom 7.06.1982 
 
9. Satzung der Gemeinde Riegelsberg über das Erheben von Beiträgen für den Ausbau 
von Straßen, Wegen und Plätzen vom 14.12.1987 
 
10. Satzung der Gemeinde Riegelsberg über die Entwässerung der Grundstücke und 
den Anschluß an die öffentliche Entwässerungsund Abwasserreinigungsanlage vom 
26.11.1979 
 
11. Satzung der Gemeinde Riegelsberg über die Erhebung von Abgaben für den 
Anschluß an die öffentlichen Entwässerungs- und Abwasserreinigungsanlagen, die 
Benutzung dieser Anlagen und das Einleiten von Abwasser in Gewässer vom 
26.11.1979 
1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Riegelsberg über die Erhebung 
von Abgaben für den Anschluß an die öffentlichen Entwässerungs- und 
Abwasserreinigungsanlagen, die Benutzung dieser Anlagen und das Einleiten von 
Abwasser in Gewässer vom 1.12.1980 
2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Riegelsberg über die Erhebung 
von Abgaben für den Anschluß an die öffentlichen Entwässerungs- und 
Abwasserreinigungsanlagen, die Benutzung dieser Anlagen und das Einleiten von 
Abwasser in Gewässer vom 4.12.1981 
 
12. Satzung über die Veranstaltung und Ordnung von Wochenmärkten und Volksfesten 
(Kirmessen) in der Gemeinde Riegelsberg vom 6.06.1988 
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13. Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Wochenmärkte und 
Volksfeste (Kirmessen) in der Gemeinde Riegelsberg vom 6.6.1988 
 
14. Friedhofsordnung (Satzung) für die gemeindeeigenen Friedhöfe der Gemeinde 
Riegelsberg vom 26.11.1979 
1. Satzung zur Änderung der Friedhofsordnung für die gemeindeeigenen Friedhöfe der 
Gemeinde Riegelsberg vom 24.10.1983 
2. Satzung zur Änderung der Friedhofsordnung für die gemeindeeigenen Friedhöfe der 
Gemeinde Riegelsberg vom 16.4.1985 
3. Satzung zur Änderung der Friedhofsordnung für die gemeindeeigenen Friedhöfe der 
Gemeinde Riegelsberg vom 27.9.1985 
 
15. Gebührenordnung zur Friedhofsordnung für die gemeindeeigenen Friedhöfe der 
Gemeinde Riegelsberg vom 26.11.1979  
1. Satzung zur Änderung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung für die 
gemeindeeigenen Friedhöfe der Gemeinde Riegelsberg vom 16.2.1981 
2. Satzung zur Änderung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung für die 
gemeindeeigenen Friedhöfe der Gemeinde Riegelsberg vom 29.11.1982 
3. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung für die 
gemeindeeigenen Friedhöfe der Gemeinde Riegelsberg vom 8.4.1986 
4. Satzung zur Änderung der GebÜhrensatzung für die gemeindeeigenen Friedhöfe der 
Gemeinde Riegelsberg vom 30.6.87 
5. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die gemeindeeigenen Friedhöfe der 
Gemeinde Riegelsberg vom 14.12.1987 
 
16. Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Gemeindewasserwerk Riegelsberg" vom 
14.12.1987 
 
17. Satzung der Gemeinde Riegelsberg über den Anschluß der Grundstücke an die 
öffentliche Wasserleitung und über die Abgabe von Wasser vom 14.12.1987 
 
18. Abgabensatzung der Gemeinde Riegelsberg zur Satzung über den Anschluß der 
Grundstücke an die öffentliche Wasserleitung und über die Abgabe von Wasser vom 
14.12.1987 
1. Satzung zur Änderung der Abgabensatzung der Gemeinde Riegelsberg zur Satzung 
über den Anschluß der Grundstücke an die öffentliche Wasserleitung und über die 
Abgabe von Wasser vom 19.9.1988 
 
19. Betriebssatzung für den "Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg" vom 
19.12.1988 
 
20. Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 16.2.1981 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 
8.11.1982 
2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 
14.12.1987 
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21. Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern in der Gemeinde Riegelsberg 
vom 22.10.1984 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern in 
der Gemeinde Riegelsberg vom 14.12.1987 
2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern in 
der Gemeinde Riegelsberg vom 19.12.1988 
3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern in 
der Gemeinde Riegelsberg vom 17.4.1989 
 
 

II.Bebauungspläne einschließlich der hierzu erlassenen örtlichen 

Bauvorschriften bzw.Anderungen sowie sonstige Satzungen nach 

BauGB 

 
Bebauungsplan "Überhofer Hang" - I. BA – 
 
Bebauungsplan "Gewerbegebiet Mühlengarten" 
 
Bebauungsplan "Talstraße" 
 
Bebauungsplan "Am Auerberg" 
 
Bebauungsplan "Naherholungsgebiet Lampennest" 
 
Bebauungsplan "Auf Wippelt" 
 
Bebauungsplan "Am Hesselborn/Auf GrosseIsland" 
 
Bebauungsplan "Naherholungsgebiet Dörschbachtal" 
 
Bebauungsplan "Am SteinhübeI" 
 
Bebauungsplan "Südlich der Wolfskaulstraße" 
 
Bebauungsplan "Auf Wippelt/Auf Birk" 
 
Bebauungsplan "Auf Ronnert" 
 
Bebauungsplan "Steigerstraße" –II. BA – 
 
Bebauungsplan "Westlich des Ronnertweges (Knappenstraße)" 
 

_____________________________________________________________________ 
Satzung zur Bekanntmachung über die Heilungswirkung des § 12 (5) KSVG vom 21.08.1989Seite 

5 von 6 



Gemeinde Riegelsberg – Ortsrecht 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Satzung zur Bekanntmachung über die Heilungswirkung des § 12 (5) KSVG vom 21.08.1989Seite 

6 von 6 

Bebauungsplan "Zwischen Berg- und Ellerstraße" 
 
Bebauungsplan "In den Eichen" 
 
Bebauungsplan "Auf Höchling" 
 
Bebauungsplan für einen Teil der Hixberger Straße 
 
Bebauungsplan "Auf Micherroth" 
 
Bebauungsplan "Hinter Pflugscheid" 
 
Bebauungsplan "Auf dem Poss" – I. BA – 
 
Bebauungsplan "Zwischen Beumersgärten" 
 
 
Riegelsberg, 18. August 1989 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Holzer 
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